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RS OGH 1967/4/4 4Ob23/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1967

Norm

ABGB §1153 C

ABGB §1297

ABGB §1299 G

Rechtssatz

Ein als Kraftfahrer beschäftigter Dienstnehmer, der konkrete Anweisungen des Dienstgebers zur Wartung des von ihm

zu bedienenden Fahrzeuges erhalten hat, ist nicht verp ichtet, sich darüber hinausgehende eigene Kenntnisse über

die notwendigen Wartungsvorgänge zu verschaffen.

Entscheidungstexte

4 Ob 23/67
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